
 

 Wasserwirtschaftsamt 
Donauwörth     

    
 

WWA Donauwörth – Förgstraße 23 – 86609 Donauwörth 

 

 

R
ec

yc
lin

gp
ap

ie
r a

us
 1

00
%

 A
ltp

ap
ie

r  
Standort 
Förgstraße 23 
86609 Donauwörth 

Telefon / Telefax 
+49 906 7009-0 
+49 906 7009-136 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-don.bayern.de 

www.wwa-don.bayern.de 

OPLA  
Büro für Ortsplanung  
und Stadtentwicklung 
Otto-Lindenmeyer-Str. 15 
86153 Augsburg 
 

 

 
Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung  Datum 
  2-4622-DLG-38568/2025 09.12.2025 
     

 

    

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB; Gundelfingen a.d. Donau; B-Plan "Hander 
Areal" & 12. FNP-Änderung "Hander Areal" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. g. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungspla-
nes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie folgt: 
 

1. Sonstige fachliche Hinweise und Empfehlungen 

Die Belange des Hochwasserschutzes und der -vorsorge, insbesondere die Vermei-
dung und Verringerung von Hochwasserschäden, sind in der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 12, Abs. 7 BauGB). Das StMUV hat gemeinsam mit 
dem StMB eine Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitpla-
nung“ herausgegeben, wie die Kommunen dieser Verantwortung gerecht werden 
können und wie sie die Abwägung im Sinne des Risikogedankens und des Risikoma-
nagements fehlerfrei ausüben können. Es wird empfohlen, eine Risikobeurteilung auf 
Grundlage dieser Arbeitshilfe durchzuführen, s. https://www.stmuv.bayern.de/the-
men/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf.  

1.1 Überflutungen durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 

Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen 
kommen.  
Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung.  Die 
Starkregen- oder Sturzflutgefahrenkarten des Freistaates Bayern sind entsprechend 
zu beachten und auszuwerten (Hinweis auf Überflutungsgefährdung, bereichsweise 
größer 0,2 m). Die Ergebnisse sind im Plan zu berücksichtigen. 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
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Der Zufluss aus den Außeneinzugsgebieten muss bei der Bebauungs- und Entwässerungs-
planung berücksichtigt werden (z.B. Anlegen von Abfang- und Ableitungsgräben; Anlage von 
Gehölzstreifen oder Erosionsmulden in der landwirtschaftlichen Fläche oberhalb der Bebau-
ung). 
Die Gemeinde sollte weitere Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c und d BauGB 
treffen, um die Schäden durch Überflutungen infolge von Starkregen zu minimieren.  
Gemäß § 37 WHG darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers nicht zum Nachteil 
eines höher- oder tieferliegenden Grundstücks behindert, verstärkt oder auf andere Weise 
verändert werden. 
Vorschlag für Festsetzungen 

„Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude wird mindestens 
25 cm über Fahrbahnoberkante/ über Gelände festgesetzt.“ (Hinweis: Dazu sollte 
die Gemeinde möglichst Kote(n) im Plan und Bezugshöhen angeben. Der konkreten 
Straßen- und Entwässerungsplanung ist hierbei Gewicht beizumessen; ggf. 25 cm 
nicht ausreichend). 
„Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende 
Räume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder 
Rückschlagklappen.“ 
„In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müs-
sen Fluchtmöglichkeiten in höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein.“ 

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 
„Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen:“  
„Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 
Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorge-
maßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem 
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelhöhe von 
mind. 25 cm (s.o.) über der Fahrbahnoberkante / über Gelände wird empfohlen. 
Kellerfenster sowie Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Auf-
kantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden.“   
„Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.“ 

1.2 Grundwasser 

Uns liegen keine detaillierten Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. An-
hand von Übersichtskartenwerken und im Umfeld vorhandener Brunnen kann der Grundwas-
serflurabstand im weiteren Umfeld im Mittel mit 5 bis 6 m u. GOK abgeschätzt werden. 
Im Oktober 2025 wurden wir durch im Rahmen eines Bohranzeigeverfahrens durch das 
Landratsamt Dillingen a.d.Donau über einen Brunnen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2153 infor-
miert, der dort bisher offensichtlich für die Trinkwasserversorgung des Geländes der Fa. 
Hander vorgehalten wurde. Die Unterlagen sprechen hier von einem Grundwasserflurab-
stand von ca. 1 bis 1,5 m u. GOK.  
Wir empfehlen den konkreten Grundwasserstand durch geeignete Erkundungen im Pla-
nungsgebiet zu ermitteln. 

1.3 Altlasten und Bodenschutz  

1.3.1 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes sind keine Grundstücksflächen im Kataster 
gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Verdacht auf 
Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht.  
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Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbeson-
dere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“ der ARGEBAU, 
der mit IMS vom 18.04.02, Az. IIB5-4611.110-007/91, in Bayern verbindlich eingeführt 
wurde, wird verwiesen. 
 
Hinweise zum Plan:  

„Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festge-
stellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist 
unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu be-
nachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1 und 12 Abs. 2 BayBodSchG).“ 
 

1.4 Wasserversorgung 

1.4.1 Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung  

Die Bereitstellung von Trinkwasser erfolgte nach unserer Kenntnis bislang über einen eige-
nen Brunnen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2153 der Gemarkung Gundelfingen. Ein Anschluss 
an die öffentliche Trinkwasserversorgung sei geplant. Ob dies schon umgesetzt ist, ist uns 
nicht bekannt. Der weitere Sachverhalt ist mit dem Landratsamt Dillingen a.d.Donau (Fach-
bereich Wasserrecht und Gesundheit) abzustimmen und entsprechende Erfordernisse dar-
aus abzuleiten. 

1.5 Abwasserentsorgung 

1.5.1 Allgemeines 

Das gemeindliche Abwasserbeseitigungskonzept ist vor Verwirklichung des Bebauungspla-
nes fortzuschreiben.  
Die Rückhaltung von Niederschlagswasser mittels Zisternen wird empfohlen. 

1.5.2 Häusliches Schmutzwasser  

Wenn Niederschlagswasser aus stark oder außergewöhnlich belasteten Flächen über den 
Misch-/Schmutzwasserkanal zur Kläranlage abgeleitet werden soll, ist die Leistungsfähigkeit 
von Kanal (inkl. Sonderbauwerke) und Kläranlage nachzuweisen.  

1.5.3 Niederschlagswasser 

Die Kommune ist zur Beseitigung des Niederschlagswassers verpflichtet. Sie kann dem 
Grundstückseigentümer das Benutzungsrecht der öffentlichen Anlagen nur dann versagen, 
soweit ihm eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ord-
nungsgemäß möglich ist.  

Das vorgelegte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung sieht vor, Niederschlagswas-
ser dezentral zurückzuhalten und anschließend zu versickern/ vorrangig zu versickern. Der 
dazu notwendige Flächenbedarf ist im Bebauungsplan zu berücksichtigen, dies gilt auch für 
Privatflächen, sofern diese in Anspruch genommen werden sollen. 

Auf die notwendige weitergehende Vorbehandlung von Niederschlagswasser von Metalldä-
chern wird hingewiesen.  

Vorschlag zur Änderung des Plans:  

Festsetzung der Flächen, die für die Versickerung, Ableitung bzw. Retention von Nieder-
schlagswasser erforderlich sind (entsprechend der Erschließungskonzeption).  

 



- 4 - 

 

Vorschlag für Festsetzungen 
„Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung 
und deren Tragschichten nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder 
gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, was-
ser- und luftdurchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, was-
sergebundene Decke.“ 
„Flachdächer (0 Grad-15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 60 % der 
Dachflächen - ausgenommen Flächen für technische Dachaufbauten - bei einer 
Substratschicht von mindestens 8 cm mit Gräsern und Wildkräutern zu bepflan-
zen und so zu unterhalten. Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung von Solar-
energie können zugelassen werden.“ 

Vorschlag für Hinweise zum Plan:  
„Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass 
der Wasserabfluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Ab-
flusshindernissen frei zu halten. Überbauen oder Verfüllen, Anpflanzungen, 
Zäune sowie die Lagerung von Gegenständen, welche den Zu- und Abfluss be-
hindern oder fortgeschwemmt werden können, sind unzulässig. Für die Versi-
ckerung vorgesehene Flächen sind vor Verdichtung zu schützen. Deshalb sind 
die Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser 
Flächen bereits während der Bauzeit nicht zulässig.“  
„Anlagen und Entwässerungseinrichtungen zur Ableitung von Dränwasser 
(Dränanlagen) sind wasserrechtlich zu behandeln und im Entwässerungsplan in 
Lage und Dimension zu kennzeichnen.“ 

(Rückstausicherung)  

„Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zu-
gänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) ist die Rückstauebene zu beachten. Un-
ter der Rückstauebene liegende Räume und Entwässerungseinrichtungen 
(auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisa-
tion gesichert werden.“ 
 

2. Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Beden-
ken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 

 
 

 
 
Verteiler: 
Landratsamt Dillingen mit der Bitte um Kenntnisnahme 

 

 




